
Kundeninformation AZWV Dezember 2012 
 

 
 

CertEuropA GmbH – Wiener Straße 10 – 34127 Kassel  -  Stand: 10. Dezember 2011 
Telefon: 0561-5858974 – Fax: 0561-5858975 – E-Mail: info@certeuropa.de – www.certeuropa.de 

 
 

 
 
 

 
Wir möchten Sie gerne zeitnah über den aktuellen Stand der Gesetzesreform des  
SGB III informieren. Nachdem der Bundesrat in seiner Sitzung am 25.11.2011 keinen 

Einspruch gegen das vom Bundestag am 23.09.2011 verabschiedete „Gesetz zur 
Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ (Instrumentenreform“) 
eingelegt hat, wird das Gesetz nach der Unterschrift des Bundespräsidenten am 

01.04.2012 in Kraft treten. 
 
Zum 31.03.2012 endet damit die Befugnis der Anerkennungsstelle zur Erteilung von 

Anerkennungen von fachkundigen Stellen nach AZWV. Gleichfalls wird zu diesem 
Zeitpunkt der Anerkennungsbeirat bei der Anerkennungsstelle aufgelöst. 
Ab dem 01.04.2012 übernimmt die deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS GmbH) die 

Akkreditierung der fachkundigen Stellen. Alle bis zu diesem Zeitpunkt 
ausgesprochenen Anerkennungen behalten bis zum Ablauf, entsprechend der 
Anerkennungsurkunden, ihre Gültigkeit.  

Die CertEuropA GmbH hat bereits in 2011 die Re-Anerkennung als Fachkundige 
Stelle für weitere drei Jahre erlangt. 
 

Eine Berufung der Mitglieder des neuen Beirats durch die BA (Bundesagentur für 
Arbeit) wird erst nach dem 01.04.2012 erfolgen. 
 

Der aktuelle Stand – AZAV löst die AZWV ab 
 
Der §184 SGB III E der Gesetzesreform enthält eine Ermächtigungsnorm für eine 

neue Verordnung, welche voraussichtlich „Akkreditierungs- und 
Zulassungsverordnung – Arbeitsförderung“ (AZAV) heißen soll und die bisherige 
AZWV ablösen wird. Das BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) plant 

hierzu eine Anhörung der Verbände und interessierten Personenkreise noch im 
Dezember 2011 durchzuführen, damit die „AZAV“ zum 01.04.2012 ohne 
Schwierigkeiten in Kraft treten kann. 

 
Zum jetzigen Zeitpunkt existieren noch keine neuen Zertifizierungsregeln für die 
Zulassung privater Arbeitsvermittler, für Maßnahmen nach § 45 SGB III neu und 

sonstige Trägerzulassungen im Bereich Aktivierung und Vermittlung. 
Dementsprechend können derzeit auch leider keine Zulassungen/Zertifizierungen für 
private Arbeitsvermittler (z.B. Existenzgründungsberatern, Beschäftigungsträgern, 

Transfergesellschaften u. ä.) oder andere Träger, die im Bereich Aktivierung und 

Mögliche Auswirkungen der „Instrumentenreform“ für Sie als Bildungsträger  



Kundeninformation AZWV Dezember 2012 
 

 
 

CertEuropA GmbH – Wiener Straße 10 – 34127 Kassel  -  Stand: 10. Dezember 2011 
Telefon: 0561-5858974 – Fax: 0561-5858975 – E-Mail: info@certeuropa.de – www.certeuropa.de 

Vermittlung tätig sind vorgenommen werden. Dies ist frühestens zum 01.04.2012 
möglich. Es bleibt zudem abzuwarten, in wieweit die „AZAV“ hierzu Regelungen 

enthält  
(Quelle: Kurt Berlinger - Leiter der Anerkennungsstelle und der Prüfstelle ESF/EGF der Bundesagentur 
für Arbeit vom 06.12.2011). 
 

Dies hat folgende Auswirkungen: 

 Es können noch keine Zulassungen für private Arbeitsvermittler und andere 

Träger vorgenommen werden, die im Bereich Aktivierung und Vermittlung tätig 

sind. 

 Es können noch keine Zulassungen von Maßnahmen gem. § 45 SGB III E 

vorgenommen werden. 

 Maßnahmen der beruflichen Bildung (FbW) können weiterhin (auch vor 

dem 01.04.2012) zugelassen werden. Bis zum Erscheinen eines neuen 

BDKS werden wir uns nach den zurzeit gültigen Vorgaben (also auch 

BDKS) richten. 

 

Über diesen Sachstand wurden die Regionaldirektionen und die Job-Center von der 

Zentrale der BA bereits informiert. Die BA, Vertreter des BMAS und der DAkkS GmbH 

werden uns als fachkundige Stelle Mitte Februar 2012 über die neuesten, dann 

verfügbaren Regeln informieren. Sollten Sie diesbezüglich Probleme vor Ort mit Ihrer 

Agentur/Jobcentern haben, unterstützen wir Sie gern. 

Sobald uns neue Informationen zur Verfügungen stehen, werden wir Sie umgehend 

informieren.  

Damit Sie keine Zeit verlieren, sind wir Ihnen natürlich auch schon jetzt bei Ihrer 

Umsetzungsplanung bzgl. einer Trägerzulassung behilflich. Anruf genügt. 

An den im letzten Newsletter/Factsheet (Okt./Nov. 2011) dargestellten Informationen 

im Bereich „Mögliche Veränderungen für Sie als Kunde ab dem 01.04.2012 könnten 

sein“ haben sich keine weiteren Änderungen oder Konkretisierungen ergeben. 

Sollten Sie hierzu Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
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